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Ausbau Rollinstraße von der Einmündung Adenauerallee bis zum Zeppelinring – 

Aufhebung der Haushaltssperre 
 

I.   Beschlussantrag 

Der Gemeinderat stimmt der Aufhebung der Haushaltssperre für die Investitionsnummer 54120-

T014 „STK Teilstück Rollinstraße“ im Jahr 2023 zu.  

 

 

II.  Begründung 

1. Kurzfassung   
 

Durch den Neubau verändert sich das Brückenbauwerk im Zuge der Rollinstraße sowohl in der 

Lage wie auch in der Höhe. Die Rollinstraße muss in diesem Bereich an die neue Lage des Brü-

ckenbauwerks angepasst werden.  

 

Damit Ende letzten Jahres der Förderantrag für den Brückenneubau gestellt werden konnte, wur-

de die Entwurfsplanung für diesen Straßenteilabschnitt der Rollinstraße an ein Ingenieurbüro 

vergeben. Damit die Sanierungsplanung für dort abgeschlossen werden kann, sollte die Haus-

haltssperre der Inv.-Nr. 54120-T014 „STK Teilstück Rollinstraße“ in Höhe von 20.000 Euro zur Be-

wirtschaftung freigegeben werden. 

 

2. Ausgangssituation 

 

Die Überprüfung der Brücke über den Ratzengraben im Zuge der Rollinstraße als Ingenieurbau-

werk hat im Jahr 2020 ergeben, dass dieses Bauwerk nicht mehr saniert werden kann. Nach der 

Nutzungsdauer von 69 Jahren wird diese Stahlbetonbrücke jetzt zeitnah einem Ersatzbau wei-

chen müssen. Das neue Brückenbauwerk wurde auf die heutigen Erfordernisse für die Kfz-

Fahrstreifen, Radfahrstreifen und beidseitigen Gehwege angepasst. Die Brücke wird dadurch et-

was breiter als das heutige Bauwerk. Der Gemeinderat stimmte am 21.11.2022 mit der Drucksa-

che 2022/199 der Entwurfsplanung für das neue Brückenbauwerk zu.  

 

Die Rollinstraße wird im Bereich der Brücke um ca. 20 cm angehoben und muss in der Breite an 

das neue Brückenbauwerk angepasst werden. Weiter entspricht der Zebrastreifen mit der provi-
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sorischen Mittelinsel im Einmündungsbereich Rollinstraße/Zeppelinring nicht mehr den verkehrs-

rechtlichen Anforderungen. Deshalb ist vorgesehen, in dem Teilabschnitt der Rollinstraße von der 

Einmündung Adenauer Allee bis zum Zeppelinring die Fahrbahn und den Radfahrstreifen zu er-

tüchtigen.  

 

Damit bis zum 2. Quartal 2023 die Brücken – und nachfolgende Straßenplanung fertiggestellt 

werden kann, sollte die Haushaltssperre aufgehoben werden. Somit ist gewährleistet, dass wir in 

diesem Jahr für den Neubau der Brücke und die Anpassung der Rollinstraße im Jahr 2024 die Aus-

schreibung durchführen können. Nur bei einem sehr frühen Beginn der Maßnahme ist gewähr-

leistet, dass der Brückenneubau und der Straßenausbau innerhalb eines Jahres fertig gestellt 

werden könnrn. 

 

 

Münsch 
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